
 

 

Z-19.15-1334  1. September 2015   
1. September 2020  

svt Brandschutz 

Vertriebsgesellschaft mbH International 

Glüsinger Straße 86 

21217 Seevetal  

 

Kabelabschottung "PYRO-SAFE Flammotect / Sibralit COMBI 90" der Feuerwiderstandsklasse 

S 90 nach DIN 4102-9  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. 19.15-1334 vom 25. April 2012.  
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

 

13.08.2015 III 27-1.19.15-197/15 

über die Änderung und Verlängerung der 

Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 25. April 2012 
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Z62354.15 1.19.15-197/15 

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert: 

 

1. Der Abschnitt 2.2.1 erhält folgende Fassung: 

2.2.1 Allgemeines 

Die für die Herstellung der Kabelabschottung zu verwendenden Bauprodukte müssen 

 den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.8 entsprechen und 

 verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen 
Landesbauordnung. 

 

2. Der Abschnitt 2.2.3 erhält folgende Fassung: 

2.2.3 Einbauanleitung 

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss dem Verarbeiter 
eine Anleitung für den Einbau der Kabelabschottung zur Verfügung stellen, die er in Über-
einstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erstellt hat und die alle zur 
Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Maßgaben und Hinweise enthält, z. B.: 

 Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Kombiabschottung eingebaut werden 
darf, - bei feuerwiderstandsfähigen leichten Trennwänden auch deren Aufbau und die 
Beplankung -, 

 Grundsätze für den Einbau der Kombiabschottung mit Angaben über die dafür zu ver-
wendenden Baustoffe (z. B. Mineralfaserplatten, Beschichtungen), 

 Hinweise auf zulässige Rohrmanschetten und Aufstellung der Rohre aus thermoplasti-
schen Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraußendurchmesser, Rohrwand-
dicke), an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet werden dürfen, 

 Hinweise auf zulässige Streckenisolierungen und Aufstellung der Rohre aus Metall 
(Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraußendurchmesser, Rohrwanddicke) sowie Angaben 
zu Isolierdicken und -längen, 

 Anweisungen zum Einbau der Kombiabschottung, Abstände, 

 Hinweise auf zulässige Verankerungs- oder Befestigungsmittel, 

 Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge, 

 Hinweise auf zulässige Änderungen (z. B. Nachbelegung), 

 Hinweise auf die besonderen Bestimmungen bei Rohrleitungen für brennbare Gase 
(Verwendung von Sicherheitseinrichtungen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600). 

 

 

Prof. Gunter Hoppe 
Abteilungsleiter  

Beglaubigt 
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